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Kalendarium
Vor 485 Jahren:

Richard von Greiffenclau 

Am Turm der Kirche in Manderfeld 
prangt seit Jahrhunderten das von 
zwei Fabelwesen gehaltene Wap-

pen des Trierer Kurfürsten Richard von 
Greiffenclau. Oben rechts sowie unten 
links erscheint das Trierer Kreuz in roter 
Farbe; in den gegenüberliegenden Feldern 
das Stammwappen der Familie von Greif-
fenclau zu Vollrads: ein goldenes Gleven-
rad (ein außen sternförmig mit acht gol-
denen Lilienzeptern besteckter silberner 
Ring) im silbern-blau geteiltem Feld. Die-
ses Wappen wurde angebracht, nachdem 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
bedeutende Umbauarbeiten an der Kirche 
in Manderfeld durchgeführt wurden.

Richard von Greiffenclau erblick-
te 1467 in Schloss Vollrads bei 
Oestrich-Winkel (Hessen) das 

Licht der Welt. Er entschied sich für eine 
kirchliche Laufbahn und wurde mit 20 
Jahren Domkapitular in Trier. Ein Jahr 
später begann er Studien in Paris und 
1503 wurde er mit dem Amt des Kantors 
im Trierer Dom betraut. Zur gleichen Zeit 
war er Kanoniker in Mainz. Im Mai 1511 
wurde er zum Erzbischof und Kurfürst 
von Trier bestimmt; die Amtseinführung 
erfolgte am 30. Mai 1512. Während seiner 
Amtszeit reformierte er das Gerichtswe-
sen und versuchte er vergeblich, Martin 
Luther von seinen reformatorischen Ab-
sichten abzubringen. Weiterhin baute er 
die Festung Ehrenbreitstein aus und ließ 
er die Kanone „Greif“ gießen, die mit 
einer Länge von 4,5 m die längste ihrer 
Zeit war. Ab November 1515 bemühte er 
sich darum, die verpfändete Herrschaft 
Schönberg wieder Kurtrier einzugliedern. 
Die Verhandlungen mit Markgraf Phi-
lipp von Baden (1479-1533) wurden 1520 
aufgenommen und konnten im Mai des 
gleichen Jahres erfolgreich abgeschlossen 
werden. Zwei Jahre später gelang es dem 
Kurfürsten, einen Versuch des Ritters 
Franz von Sickingen (1481-1523) zur Er-
oberung der Stadt Trier im sogenannten 
„Pfaffenkrieg” abzuwehren. 

Am Reichstag von 1530 in Augsburg 
nahm Greiffenclau nicht mehr teil, 
wahrscheinlich aus gesundheitli-

chen Gründen. Er starb am 13. März 1531 
in Schloss Ottenstein in der Nähe von 
Wittlich und wurde im Trierer Dom bei-
gesetzt.

Karin Heinrichs
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